
 

  
 

 

 
 
 
 
An meine 
Mandanten 

 
Nürtingen 17. April 2025  

 
Mandantenbrief April 2025 

 
Sehr geehrte Mandanten, 
 
nachfolgend erhalten Sie meinen aktuellen Mandantenbrief. Auf folgende interessante Themen 
möchte ich insbesondere hinweisen: 
 
 
Lohn und Gehalt 

· Steuerfreiheit von sog. Altersteilzeit-Aufstockungsbeträgen 
 
Einkommensteuer 

· Einspeisevergütungen beim Betrieb einer steuerfreien Photovoltaikanlage als Be-
triebsausgabe 

· E-Rezept: Nachweispflicht für das steuerliche Absetzen von Krankheitskosten 
· Zeitpunkt des Werbungskostenabzugs für Erhaltungsrücklagen 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
 



 

Termine Steuern/Sozialversicherung April/Mai 2025 
Steuerart Fälligkeit 
Lohnsteuer, Kirchensteuer, Soli-
daritätszuschlag 

10.04.20251 12.05.20252 

Umsatzsteuer 10.04.20253 12.05.20254 

Ende der Schon-
frist obiger Steuer-
arten bei Zahlung 
durch: 

Überweisung5 14.04.2025 15.05.2025 

Scheck6 10.04.2025 12.05.2025 

Gewerbesteuer entfällt 15.05.2025 

Grundsteuer entfällt 15.05.2025 

Ende der Schon-
frist obiger Steuer-
arten bei Zahlung 
durch: 

Überweisung5 entfällt 19.05.2025 

Scheck6 entfällt 15.05.2025 

Sozialversicherung7 28.04.2025 27.05.2025 

Kapitalertragsteuer, Solidar-
itätszuschlag 

Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfal-
lende Solidaritätszuschlag sind zeitgleich mit 
einer erfolgten Gewinnausschüttung an den 
Anteilseigner an das zuständige Finanzamt 
abzuführen. 

 
1 Für den abgelaufenen Monat, bei Vierteljahreszahlern für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 
2 Für den abgelaufenen Monat. 
3 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern ohne Dauerfristverlänge-

rung für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 
4 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern mit Dauerfristverlänge-

rung für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 
5 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungszeitraum 

folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der 
nächste Werktag der Stichtag. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine 
Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt. 

6 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als erfolgt 
gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

7 Die Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats fällig. Um Säumniszuschläge 
zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für die Beitrags-
nachweise. Diese müssen der jeweiligen Einzugsstelle bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 
24.04.2025/23.05.2025, jeweils 0 Uhr) vorliegen. Regionale Besonderheiten bzgl. der Fälligkeiten sind ggf. zu beachten. Wird die 
Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa zehn Tage vor dem Fälligkeitstermin an 
den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach Feierta-
gen fällt. 



 

Allgemein 

Keine Haftung des Grundstückserwerbers für unrichtige Steuerausweise in übernom-
menen Mietverträgen 

Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass ein Grundstückserwerber nicht für un-
richtige Steuerausweise in den von ihm übernommenen Mietverträgen haftet (Az.  
V R 16/22). 
Im Streitfall hatte die Klägerin ein mit einem vermieteten Bürogebäude bebautes 
Grundstück erworben. Der Voreigentümer hatte u. a. mehrere Mietverträge abge-
schlossen. In diesen Mietverträgen waren jeweils die monatlichen Mieten mit dem 
Zusatz "+ 19 % Mehrwertsteuer" benannt. Die Klägerin selbst behandelte die Umsät-
ze aus der Vermietung der genannten Räume als steuerfrei. 
Diese Entscheidung werden sehr viele Erwerber von Grundstücken erleichtert zur 
Kenntnis nehmen. Wenn die Rechtsauffassung des Finanzamtes und des Finanzge-
richts Berlin-Brandenburg im Verfahren Bestand gehabt hätte, dann müssten Grund-
stückserwerber bei allen für das Grundstück bestehenden Mietverhältnissen nachfor-
schen, ob nicht bei Abschluss des Mietvertrags im Vertrag oder in irgendwelchen 
Anschreiben, Anlagen etc. eine Umsatzsteuer ausgewiesen worden ist. Der Be-
triebsprüfer hätte dann sehr schnell für die Zeit nach dem Erwerb sein Erfolgserleb-
nis. 

Lohn und Gehalt 

Steuerfreiheit von sog. Altersteilzeit-Aufstockungsbeträgen 

Im Streitfall war der Kläger im Rahmen einer Altersteilzeit beschäftigt und erhielt ne-
ben seinem regulären Arbeitsentgelt einen steuerfreien Aufstockungsbetrag (gem. § 
3 Nr. 28 EstG) in Höhe von 40 % des Brutto-Arbeitsentgelts für die Altersteilzeitar-
beit. Nach Beendigung der Altersteilzeit bzw. während seines Ruhestands wurde ihm 
aus einem betrieblichen Bonusprogramm ein Betrag einschließlich eines Altersteil-
zeit-Aufstockungsbetrags ausgezahlt. Den Aufstockungsbetrag machte der Kläger 
als Lohnersatzleistung nach § 32b Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG (Progressionsvorbehalt) 
geltend. Das beklagte Finanzamt behandelte die gesamte Auszahlung als steuer-
pflichtigen Arbeitslohn, weil der Kläger sich zum Zeitpunkt des Zuflusses nicht mehr 
in Altersteilzeit befand. Die Richter des Finanzgerichts Köln gaben der Klage statt. 
Der Bundesfinanzhof folgte der Entscheidung und stellte klar, dass die Steuerfreiheit 
des Aufstockungsbetrags unabhängig vom Zeitpunkt der Auszahlung ist. Entschei-
dend sei, dass der Aufstockungsbetrag auf der während der Altersteilzeit erbrachten 
Arbeitsleistung und den dazugehörigen Vereinbarungen beruht. Die Steuerbefreiung 
verliere nicht ihren Zweck (die Förderung der Altersteilzeit und die Entlastung des 
Arbeitsmarktes), nur weil der Betrag erst nach Beendigung der Altersteilzeit zufließt. 
Maßgeblich sei nicht der Zuflusszeitpunkt, sondern der Zeitraum, für den der Aufsto-
ckungsbetrag gezahlt wurde. Das Finanzgericht habe zu Recht entschieden, dass 
der streitige Altersteilzeit-Aufstockungsbetrag nach § 3 Nr. 28 EStG steuerfrei ist und 
als Lohnersatzleistung nach § 32b Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Buchst. g EStG dem Progres-
sionsvorbehalt unterliegt (Az. VI R 4/22). 



 
 

Einkommensteuer 

Objektive Feststellungslast für den Zufluss einer verdeckten Gewinnausschüttung 

Das Finanzgericht Düsseldorf stellt klar, dass das Finanzamt die Feststellungslast 
dazu tragen muss, ob hinzugeschätzte Betriebseinnahmen den Gesellschaftern tat-
sächlich zugeflossen sind und verdeckte Gewinnausschüttungen (vGA) auf Seiten 
der Gesellschafter darstellen. Wenn eine GmbH Schwarzeinnahmen erzielt, müssen 
nicht zwangsläufig alle Gesellschafter diese als verdeckte Gewinnausschüttung ver-
steuern. Nach Auffassung der Richter sei entscheidend, wer tatsächlich Zugriff auf 
die Gelder hatte (Az. 9 K 677/21 E). 
Im Streitfall waren die Klägerin und ihre Mutter zu je 50 Prozent an einer GmbH be-
teiligt. Die GmbH unterhielt zwei Betriebsstätten (Modehaus und Textilgroßhandel). 
Die Klägerin war zeitweise auch Geschäftsführerin. Während einer Betriebsprüfung 
konnte der Verbleib von Geldbeständen nicht aufgeklärt werden. Die Betriebsprüfung 
nahm dies zum Anlass, in Höhe der „verschwundenen“ Bestände Zuflüsse an die 
Gesellschafterinnen anzunehmen, die den beiden Gesellschafterinnen entsprechend 
ihrer Beteiligungsquote je zur Hälfte als vGA zugerechnet wurden. Die Tochter klagte 
gegen die Steuerbescheide, weil ihr die Gelder nicht zugeflossen seien. Sie sei nur 
für den Textilgroßhandel zuständig gewesen. Außerdem hätten ihre Eltern das Mo-
dehaus allein verwaltet und die dortigen Einnahmen an sich genommen. Das Fi-
nanzgericht Düsseldorf gab der Klage teilweise statt. Die Schwarzeinnahmen aus 
dem Modehaus müsse die Klägerin nicht versteuern, da sie darauf keinen Zugriff ge-
habt habe. 

Einspeisevergütungen beim Betrieb einer steuerfreien Photovoltaikanlage als Be-
triebsausgabe 

Im Streitfall betrieb eine Ehegatten-GbR eine Photovoltaikanlage und ermittelte ihren 
Gewinn durch Einnahmen-Überschuss-Rechnung. Aufgrund einer im Jahr 2022 ge-
leisteten Rückzahlung von Einspeisevergütungen aus den Vorjahren war zwischen 
den Parteien streitig, ob diese Rückzahlung steuermindernd als Betriebsausgabe 
berücksichtigt werden kann, obwohl die Betriebseinnahmen aus der Photovoltaikan-
lage durch die Einführung des § 37 Nr. 72 Satz 1 EStG mit Wirkung ab dem 
01.01.2022 steuerfrei gestellt sind. 
Das Niedersächsische Finanzgericht ist der Auffassung, dass § 3c Abs. 1 EStG einer 
Abzugsfähigkeit nicht entgegensteht, da diese Norm den Betriebsausgabenabzug 
nur ausschließt, wenn die im unmittelbaren wirtschaftlichen Zusammenhang stehen-
den Betriebseinnahmen steuerfrei sind (Az. 9 K 83/24). Da die ursprünglichen Ein-
nahmen aus den Einspeisevergütungen vor 2022 steuerpflichtig waren, entfalle eine 
Anwendung dieser Regelung. Zudem enthalte § 3 Nr. 72 Satz 2 EStG kein generel-
les Gewinnermittlungsverbot. Die Vorschrift entlaste den Betreiber eines „Nur-
Photovoltaikbetriebs“ nur von der Erstellung einer Gewinnermittlung. Daher bleibe 
die Rückzahlung einer früher versteuerten Betriebseinnahme auch dann als Be-
triebsausgabe abzugsfähig, wenn spätere Betriebseinnahmen von der Steuer befreit 
sind. 
 
 
 



 
E-Rezept: Nachweispflicht für das steuerliche Absetzen von Krankheitskosten 

Das Bundesministerium der Finanzen hat bzgl. des Nachweises von Krankheitskos-
ten bei der Einlösung eines sog. E-Rezepts mitgeteilt, dass ab dem Veranlagungs-
zeitraum 2024 die steuerliche Abziehbarkeit als außergewöhnliche Belastungen bei 
der Einlösung auch von E-Rezepten bei verschreibungspflichtigen Medikamenten 
gegeben ist (Az. IV C 3 - S 2284/20/10002 :005).  
Voraussetzung dafür ist der Nachweis der Zwangsläufigkeit der entstandenen 
Krankheitskosten. 
Dieser Nachweis ist im Falle eines eingelösten E-Rezepts durch den Kassenbeleg 
der Apotheke bzw. durch die Rechnung der Online-Apotheke zu erbringen.  
Bei Versicherten mit einer privaten Krankenversicherung (Privatversicherte) kann der 
Nachweis alternativ durch den Kostenbeleg der Apotheke erbracht werden. 
Der Kassenbeleg bzw. die Rechnung der Online-Apotheke muss folgende Angaben 
enthalten: 
· Name der steuerpflichtigen Person,  

· die Art der Leistung (z. B. Name des Arzneimittels),  

· den Betrag bzw. Zuzahlungsbetrag und  

· die Art des Rezeptes. 

Das Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen gilt ab dem Veranlagungszeit-
raum 2024. Jedoch wird es von der Finanzverwaltung für den Veranlagungszeitraum 
2024 nicht beanstandet, wenn der Name der steuerpflichtigen Person nicht auf dem 
Kassenbeleg vermerkt ist (Nichtbeanstandungsregelung). D. h., für den Veranla-
gungszeitraum 2024 ist ein Kassenbeleg ohne den Namen des Steuerpflichtigen un-
schädlich. 

Zeitpunkt des Werbungskostenabzugs für Erhaltungsrücklagen 

Die Leistungen eines Wohnungseigentümers in die Erhaltungsrücklage einer Woh-
nungseigentümergemeinschaft (z. B. im Rahmen der monatlichen Hausgeldzahlun-
gen) sind steuerlich im Zeitpunkt der Einzahlung noch nicht abziehbar. Der Bundesfi-
nanzhof stellte klar, dass Werbungskosten bei den Einkünften aus Vermietung und 
Verpachtung erst vorliegen, wenn aus der Rücklage Mittel zur Zahlung von Erhal-
tungsaufwendungen entnommen werden (Az. IX R 19/24). 
In dem vom Bundesfinanzhof entschiedenen Fall vermieteten die Kläger mehrere 
Eigentumswohnungen. Das von ihnen an die jeweilige Wohnungseigentümerge-
meinschaft gezahlte Hausgeld wurde zum Teil der gesetzlich vorgesehenen Erhal-
tungsrücklage (vormals Instandhaltungsrückstellung) zugeführt. Insoweit erkannte 
das beklagte Finanzamt keine Werbungskosten bei den Vermietungseinkünften an. 
Der Abzug könne erst in dem Jahr erfolgen, in dem die zurückgelegten Mittel für die 
tatsächlich angefallenen Erhaltungsmaßnahmen am Gemeinschaftseigentum ver-
braucht würden. Die Kläger vertraten die Ansicht, dass bereits die Einzahlungen in 
die Erhaltungsrücklage als sofort abzugsfähige Werbungskosten bei einer vermiete-
ten Wohnung berücksichtigt werden müssten. Sie begründeten dies u. a. damit, dass 
nach der Novellierung des Wohnungseigentumsgesetzes durch das Wohnungsei-
gentumsmodernisierungsgesetz im Jahr 2020 eine Wohnungseigentümergemein-
schaft Rechtsfähigkeit erlangt hat. Das Finanzgericht Nürnberg wies die Klage ab.  
Die Richter des Bundesfinanzhofs wiesen die Revision der Kläger zurück. Der Wer-
bungskostenabzug nach § 9 Abs. 1 Satz 1 EStG fordere einen wirtschaftlichen Zu-
sammenhang zwischen der Vermietungstätigkeit und den Aufwendungen des Steu-
erpflichtigen. Zwar hätten die Kläger den der Erhaltungsrücklage zugeführten Teil 



 
des Hausgeldes zwar erbracht und konnten hierauf nicht mehr zurückgreifen, da das 
Geld ausschließlich der Wohnungseigentümergemeinschaft gehört. Auslösender 
Moment für die Zahlung sei jedoch nicht die Vermietung, sondern die rechtliche 
Pflicht jedes Wohnungseigentümers, am Aufbau und an der Aufrechterhaltung einer 
angemessenen Rücklage für die Erhaltung des Gemeinschaftseigentums mitzuwir-
ken. Ein Zusammenhang zur Vermietung entstehe erst, wenn die Gemeinschaft die 
angesammelten Mittel für Erhaltungsmaßnahmen verausgabt - erst dann kämen die 
Mittel der Immobilie zugute. Des Weiteren hob der Bundesfinanzhof hervor, dass 
entgegen der Auffassung der Kläger auch die Reform des Wohnungseigentumsge-
setzes im Jahr 2020, durch die der Wohnungseigentümergemeinschaft die volle 
Rechtsfähigkeit zuerkannt wurde, die steuerrechtliche Beurteilung des Zeitpunkts des 
Werbungskostenabzugs für Zahlungen in die Erhaltungsrücklage nicht verändert. 


